
 
 
Blinden und sehbehinderten Menschen 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 
auf Wunsch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form übermittelt. 

Kernarbeitszeiten 
09:00 - 12:00 Uhr 
14:00 - 16:00 Uhr 
Freitag 09:00 - 13:00 Uhr 

 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Postfach 29 64  | 55019 Mainz 
 

An die  
Träger der stationären Einrichtungen 
nach den §§ 67 ff. SGB XII 
in Rheinland-Pfalz 
 
Kreisverwaltungen und Verwaltungen 
der kreisfreien Städte 
in Rheinland-Pfalz 
als örtliche Träger der Sozialhilfe 
 

 Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Telefon  06131 967-0 
Telefax  06131 967-310 
poststelle-mz@lsjv.rlp.de 
www.lsjv.rlp.de 
  
10. September 2021 
 

    
 

Rundschreiben Nr. 06-2021 
 

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) 
hier: Beschluss der Vergütungskommission zur Erbringung von Leistungen 
nach §§ 67 ff. SGB XII und deren Finanzierung während der Corona-Pandemie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit teile ich Ihnen mit, dass der Beschluss der Vergütungskommission zur Erbrin-
gung von Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII und deren Finanzierung während der 
Corona-Pandemie in der vorgelegten Fassung, welche ich Ihnen als Anlage übersen-
de (s. Anhang) am 03. September 2021 zu Stande gekommen ist. 
 
Der Beschlusstext wurde zwischen dem LSJV und der Vereinigung der Leistungser-
bringer abgestimmt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Martin Kehrein 
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